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Zl.u.Betr.w.v. Eisenstadt, am 6.3.1996 

1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, 25-fach 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 

3. Der Verbindungsstelle
' 

der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung� Schenken­

straße 4, 1014 Wien 

zur gefalligen Kenntnis. 
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Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 
. 
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. Dr. Rauchbauer e�. " 
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(LeIter des VerfassungsdIenstes ) Jl L- 4x t 
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Amt der Burgenländischen Landesre2ierung 
Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Bundesministerium fur 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Zahl: LAD-VD-B203-1996 

Betr: Bundesministerium fur öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr, Entwurf einer Novelle zum 
Luftfahrtgesetz; Stellungnahme 

Bezug: Pr.Zl. 58.502/28-7/95 

Eisenstadt, am 6.3.1996 
7000 Eisenstadt, Freiheitsplatz 1 

Tel.: 02682/600 DW 2484 
Hr. Dr. Pinter 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf einer Novelle zum Luftfahrtgesetz, 

BGBl.Nr. 25311957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 65611994, erlaubt 

sich das Amt der Burgenländischen Landesregierung mitzuteilen, daß aus Sicht der ho. wahr­

zunehmenden Interessen gegen den vorliegenden Novellierungsvorschlag grundsätzlich kein 

Einwand erhoben wird. 

Ungeachtet dessen darf vorgeschlagen werden, im Entwurf folgende Korrekturen in Bezug auf 

Schreib- und Verweisungsfehler vorzunehmen: 

Zu § 16 Abs. 2: 

In der ersten Zeile sollte es richtig lauten " .... in das Luftfahrzeugregister .... ". 

Zu § 146 Abs. 3 Z 2: 

In der zweiten Zeile sollte es richtig lauten ".... oder aufgegebenes Reisegepäck während der 

Luftbeförderung .... ". 

Zu § 150: 

Der erste Satz wäre durch die Absatzbezeichnung "(1) " zu ergänzen sowie dahingehend zu 

korrigieren, daß anstelle des Hinweises auf "§ 150" der Hinweis auf "§ 149" gesetzt wird. 
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Im Absatz 2 hätte es richtig zu lauten " . ... , die Höchstbeträge nach § 149, .... ". 

Zu § 151: 

In der ersten Zeile hätte anstelle der Formulierung "Die §§ 150 und 151 . . . .  " die Formulierung 

"Die §§ 149 und 150 . . . .  
" zu treten. 

Zu § 164 Abs. 1: 

In der ersten Zeile wäre nach dem Wort "aufgrund" das Wort "des" zu setzen. 

Zu § 164 Abs. 3: 

In der ersten Zeile sollte es richtig lauten "Ist auf die Beförderung eines der im § 162 genann-

ten Abkommen ..... " . 

Zu § 165: 

In der zweiten Zeile sollte die Paragraphenbezeichnung "150" durch die Paragraphenbezeich-

nung "149" ersetzt werden. 

Zu § 167: 

In der ersten Zeile sollte es richtig lauten "Versicherungen gemäß den §§ 165 und 166, auf die 

" 

Zu § 169: 

Die Paragraphenbezeichnung "166" wäre durch die Paragraphenbezeichnung "165" und die 

Paragraphenbezeichnung "167" durch die Paragraphenbezeichnung "166" zu ersetzen. 

Beigefugt wird, daß unter einem 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrates zugeleitet werden. 

1 
F.dJ{.d.A.: 
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Für die Landesregierung: 

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 
Dr. Rauchbauer eh. 

(Leiter des Verfassungsdienstes ) 
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